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Vicosoprano, 25. Februar 2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Vitto GmbH

1. Vertragsabschluss
Alle unsere Lieferungen erfolgen aufgrund 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend AGB genannt) der Vitto GmbH. 
Dies betrifft alle Bestellverträge, die schrift-
lich, über das Telefon, über E-Mails oder 
online abgeschlossen werden. Massgebend 
ist die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der 
Homepage publizierte Fassung der AGB. Än-
derungen der AGB sind jederzeit vorbehalten. 
Im Weiteren gelten – sofern keine Regelungen 
in den AGB enthalten sind – die einschlägigen 
Bestimmungen des Schweizerischen Obligati-
onenrechtes. Diesen AGB entgegenstehende 
Bestimmungen des Käufers wird hiermit aus-
drücklich widersprochen. Sämtliche Angebote 
sind freibleibend und verpflichten uns nicht 
zur Lieferung. Alle Abschlüsse und Vereinba-
rungen sind für uns erst durch unsere schrift-
liche oder mündliche Bestätigung verbindlich.

2. Preise
Massgebend ist der Preis zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses, d.h. zum Zeitpunkt der 
Lieferung. Alle Preise verstehen sich in CHF 
und enthalten die gesetzliche Mehrwert-
steuer. Unsere Preislisten werden laufend 
aktualisiert. Es ist jeweils ausschliesslich die 
neueste Preisliste gültig. Ein Käufer kann sich 
nicht auf Druck- oder Rechenfehler in der 
Preisliste berufen. 

3. Zahlung
Die Zahlung des Kaufpreises hat bei Ein-
zelrechnungen Innerhalb von 10 Tagen zu 
erfolgen. Ein Skontoabzug für sofortige 
Zahlung ist nur nach besonderer schriftlicher 

Vereinbarung zulässig. Im Falle der Nichtein-
haltung dieser Zahlungsfrist gerät der Käufer 
mit der ersten Mahnung (Zahlungserinnerung) 
in Verzug und schuldet dem Verkäufer einen 
Verzugszins sowie Mahngebühren (für die  
2. Mahnung CHF 10.-, für die 3. Mahnung  
CHF 15.-). Weitere Kosten für die Eintreibung 
der Forderung (Betreibungskosten usw.) wer-
den vollumfänglich dem Käufer verrechnet. 
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Auf-
träge nur gegen Vorauszahlung auszuführen. 

4. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Begleichung aller ge-
gen den Kunden bestehenden Ansprüche 
verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum 
von Vitto GmbH. Falls der Käufer mit der 
Bezahlung des Kaufpreises in Verzug ge-
rät, ist die Vitto GmbH berechtigt, die 
Ware in ihren Besitz zu nehmen und vom 
Bestellvertrag sofort zurückzutreten.

5. Lieferzeit
Unsere Angaben über Lieferfristen gelten als 
annähernd und sind grundsätzlich unverbind-
lich. Mit dem Versenden der Ware geht die 
Gefahr auf den Käufer über. Die Vitto GmbH 
haftet nicht für Lieferverzögerungen, welche 
von Transportfirmen oder anderen Dritten 
verursacht werden. Teilt uns der Kunde eine 
unvollständige oder falsche Lieferadresse mit 
und wird in Folge die Ware an uns zurückge-
schickt, so stellen wir dem Kunden das Porto 
der Rücksendung und die Versandkosten 
der zweiten Zusendung in Rechnung.

6. Stornierung
Die Stornierung eines Auftrages ist nur 
nach ausdrücklicher und schriftlicher 
Zustimmung unsererseits wirksam.

7. Mängelrügen
Der Käufer meldet offensichtliche Mängel 
spätestens 2 Tage nach Erhalt der Lieferung, 
später entdeckte Mängel so bald als möglich, 
ansonsten die Ware als akzeptiert gilt.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Für das Auftragsverhältnis zwischen Vitto 
GmbH und dem Kunden ist einzig Schwei-
zerisches Recht anwendbar. Soweit die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die 
speziellen Vereinbarungen in der Auftrags-
erteilung nichts Abweichendes regeln, gelten 
die Bestimmungen des Schweizerischen OR.
Für alle aus obigem Vertragsverhältnis 
entspringenden Streitigkeiten wird der 
für Vicosoprano sachlich zuständige Ge-
richtsstand anerkannt. Vitto GmbH ist 
jedoch auch berechtigt, am allgemeinen 
Gerichtsstand des Kunden Klage zu erheben.

9. Schlussbestimmungen
Diese Bedingungen gelten auch ohne 
besonderen Hinweis für alle zukünftigen 
Lieferungen und Aufträge, sofern für diese 
nichts anderes schriftlich vereinbart wird.


